
STADT   EPPINGEN 
 
 
 
 
 

Holaschke, Oberbürgermeister Thalmann, Bürgermeister 
 

 
 

Vorlagen-Nr. 033/2025 
 
für die Sitzung Gemeinderat am 25.02.2025 öffentlich 

  
 
 
 
Satzung nach dem Gesetz über die Ladenöffnung für den 27.04. und 05.10.2025 im 
Stadtteil Eppingen 
 
 

Antrag:  Der Gemeinderat erlässt die beigefügte Satzung nach § 8 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Ladenöffnung zur Zulassung von 2 
verkaufsoffenen Sonntagen 2025 im Stadtteil Eppingen am 
27.04.2025 und am 05.10.2025  
 

 
 
Sachverhalt: 
 
Das Ladenschlussrecht liegt in der Gesetzgebungskompetenz der Länder. Nach § 8 Abs. 1 
Ladenöffnungsgesetz Baden-Württemberg (LadÖG) können für das Jahr 2025 an maximal 
drei Sonntagen im Jahr durch die Gemeinde verkaufsoffene Sonntage freigegeben werden.  
Diese Sonntage dürfen in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr für maximal fünf 
zusammenhängende Stunden freigegeben werden. 
 
Die Eppinger Kirchengemeinden wurden hierzu angehört. In Abstimmung mit dem 
Handels- und Gewerbeverein Eppingen sollen die Verkaufsstellen in Eppingen, Stadtteil 
Eppingen, im Jahr 2025 bei folgenden Veranstaltungen jeweils von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
geöffnet werden: 
 
„Frühlingsfest mit verkaufsoff. Sonntag“    am Sonntag, 27.04.2025 
 
„Eppinger Kirchweih mit verkaufsoff. Sonntag“  am Sonntag, 05.10.2025 
 
Rechtsgrundlage dafür bildet eine durch den Gemeinderat zu erlassende Satzung nach 
dem Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Günter Brenner 
Geschäftsbereichsleiter Bürgerservice und Ordnung 
________________________________________________________________________ 
  
 
 



 
Anlage(n): 
Gemeinderatsvorlage Satzung verkaufsoffene Sonntage 2025 
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